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Militirdepartement und Militirverwaltung
Die Abteilung fiir Leichte Truppen

Die Vielgestaltigkeit der von der Abtei-
lung fiir Leichte Truppen betreuten Auf-
gaben bringt es mit sich, daB diese Abtei-
lung heute im besondern-Rampenlicht steht:
auf der einen Seite untersteht ihr mit der
Kavallerie eine Waffengattung, deren Auf-
hebung vom Bundesrat den eidgendssischen
Riten beantragt ist und anderseits ist die
Abteilung verantwortlich fiir die kiinftige
Gestaltung unserer Panzertruppe, die als
eigentliche Waffe der Zukunft unserer Armee
weitgehend berufen ist, das geistige Erbe der
alten Kavallerie zu iibernehmen. Dieses Ne-
beneinander von erloschendem Alten und
erstehendem Neuen gestaltet naturgeméifB
die Arbeit der zustindigen Dienstabteilung
nicht einfach; neben den Problemen der
Ausbildung, der Ausriistung und der Organi-
sation sind hier vor allem Aufgaben poli-
tisch-psychologischer Art zu bewiltigen, die
erfahrungsgem#B in unseren Milizverhélt-
nissen besonders heikel sind.

Der Abteilung fiir Leichte Truppen unter-
stehen heute folgende vier sehr heterogenen
Untergruppen Leichter Truppen:

— die Kavallerie, als urspriingliche Stamm-
waffe;

— die Radfahrer;

— die motorisierten Leichten Truppen;

— die Panzertruppen (Panzerjiger und Pan-
zer).

Die vom Waffenchef der Leichten Trup-
pen geleitete Abteilung ist verantwortlich

fiir die Rekruten- und Kaderausbildung und
fiir die Verwaltung dieser vier Waffen.
Gleichzeitig ist ihr der Aufbau, die Grund-
organisation, die Festlegung des FEinsatzes
und die Uberwachung der Ausriistung un-
serer Panzertruppe {ibertragen; besondere
Aufgaben erwachsen ihr dabei auch aus dem
bekanntlich sehr dornenvollen Waffenplatz-
problem, das eng mit der Ausbildung der
Panzertruppe verbunden ist. Gleichzeitig ob-
liegt dem Waffenchef der Leichten Truppen
die Oberleitung iiber die Fidg. Militarpferde-
anstalt. Diese in Bern stationierte Anstalt ist
insbesondere verantwortlich fiir Ankauf,
Akklimatisation, Dressur und Abgabe der
Kavalleriepferde und Offiziersreitpferde so-
wie die Trainbundespferde und Bundesmaul-
tiere. SchlieBlich ist der Abteilung fiir Leichte
Truppen fiir die Behandlung der Fragen des
auBerdienstlichen Reitwesens die Zentral-
militirkommission beigegeben.

Die Abteilung gliedert sich in fiinf Sektio-
nen und einen administrativen Dienst. Die
erste Sektion (Planung, Instruktionspersonal
und Pferdewesen) untersteht direkt dem Waf-
fenchef, wahrend die Sektionen 2 bis 5 und
der administrative Dienst vom Waffenchef-
Stellvertreter geleitet werden. Es handelt
sich hier um folgende Sektionen:

Sektion 2: Ausbildung,

Sektion 3: Ausriistung,

Sektion 4: Waffenplatze,

Sektion 5: Personelles der Truppe.

Wehret den Anfingen

Geschdftemacher um General Guisan

-th. Nur kurze Zeit, nachdem der schwei-
zerische Oberbefehlshaber des letzten Aktiv-
dienstes, General Henri Guisan, von einer
in unserem Lande noch nie gesehenen groBen
und das ganze Volk reprisentierenden Trau-
ergemeinde zu Grabe getragen wurde, regen
sich in allen Landesteilen die Geschéftli-
macher, denen der Namen dieses groflen

Tapfer sein — ebenso wie keusch sein —
heifit gegen sein Fleisch ankdmpfen. Die
Angst ist fleischlich so gut wie die Lust. Die
Angst erhdlt das Individuum, die Lust die
Rasse. Man liebt, wie man flieht, um nicht
zu sterben. Angst und Lust sind der gleiche
Trieb: derjenige der Selbsterhaltung.

Biirgers zur Fiillung ihrer eigenen Kassen
gerade noch gut genug ist. Wir wollen hier
von der Flut der Sonderausgaben illustrier-
ter Blidtter und Erinnerungswerke absehen,
die zum guten Teil ihre Berechtigung haben
und ihren Zweck erfiillen, obwohl auch hier
oft etwas weniger mehr wire.

Mit aller Schérfe miissen wir uns aber
gegen die kitschigen Andenken und sonstige
Erinnerungsstiicke verwahren, die da und
dort auftauchen und angeboten werden. An
der Berner BEA war kiirzlich ein Stand zu
sehen, in dem ein «Souvenir General Gui-
san, auf Jahrhunderte unverwiistlich» ange-
boten wurde, das in seiner Geschmacklosig-
keit kaum zu iibertreffen ist. Es handelt sich
um einen Aschenbecher, der auf seinem
Grund schwarz eingerahmt, auf einer Alu-
miniumfolie aufgedruckt das Bild des Gene-
rals zeigt. Leider waren zwei Interventionen,
die bei Direktor Ernst der BEA angebracht
wurden, um diesen geschmacklosen Anden-
kenverkauf zu unterbinden, nutzlos. Er ver-
steifte sich darauf, daB das EMD dieses An-
denken sanktioniert habe. Eine Anfrage beim
Pressechef EMD, Dr. Kurz, stellte aber klar,
daB diese Behorde iiberhaupt keine Kennt-
nis von dieser Verunglimpfung des Anden-
kens von General Guisan hatte.

Gleichgiiltig, ob man sich damit unbeliebt
macht, hier aber ist der Augenblick gekom-
men, wo die Zivilcourage eine Rolle spielt,
wenn es um die Verhinderung solcher Ge-
schmacklosigkeiten geht, Die Mitglieder des
Schweizerischen Unteroffiziersverbandes sind
aufgerufen, in allen Landesteilen solchen
Auswiichsen entgegenzutreten und zu ver-
hindern, daB auf dem uns allen so gegen-
wirtigen Gesicht unseres Generals jedermann
seinen Stumpen ausdriickt.

Einem ErlaB des EMD =zufolge, ist eine Be-
forderung zum Gefreiten, zum Wachtmeister
oder zum Adjutant-Unteroffizier nach dem
Ubertritt in die Landwehr nur moglich, wenn
das fiir jede Ernennung oder Beférderung er-
forderliche Fahigkeitszeugnis ausdriicklich nicht
in einem Wiederholungskurs erworben werden
muB. In der Begriindung dafiir heiBt es: «Diese
einschrinkende Regelung in der Beforderungs-
verordnung wurde mit voller Absicht getroffen.
Vor allem die neu ernannten Gruppenfiihrer-
Stellvertreter (Gefreiten), Zugfiihrer-Stellvertre-
ter (Wachtmeister) sowie gewisse Fachspeziali-
sten der Auszugstruppen sollen im Interesse der
Truppenfithrung moglichst friithzeitig in ihre
neuen, verantwortungsvollen Funktionen einge-
fiilhrt werden. Damit insbesondere der zum
‘Wachtmeister beforderte Korporal die vier nach
Gesetz zusitzlich zu leistenden Wiederholungs-
kurse im Auszugalter noch bestehen kann,
sollte die Beforderung rechtzeitig, d.h. bei
Truppen mit Wiederholungskursen von 20 Ta-
gen Dauer spitestens im 7. Wiederholungskurs
(30. Altersjahr) vorgenommen werden. In den
wenigen und kurzen, in drei- bis vierjihrigen
Intervallen sich folgenden Landwehr-Ergin-
zungskursen besteht fiir den vorgesetzten Kom-
mandanten in der Regel keine Moglichkeit, die
in Frage kommenden Wehrminner griindlich zu
beurteilen und sie in der neuen Funktion hin-
reichend zu schulen.»
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3. August 1940
Die Sowijets besetzen Litauen

8. August 1940
Beginn der Luftschlacht um England

10. August 1920
Friede von Sévres mit der Tiirkei

13. August 1910
Florence Nightingale gestorben

14. August 1920
Beginn der Schlacht um Warschau, in der
die Bolschewiken vom franzosischen Gene-
ral Weygand geschlagen werden.

Wir informieren!
Die nationalen Streitkrifte fremder Linder

Frankreich:

Dauer der Dienstpflicht: 28 Mo-
nate; Gesamtstreitkrafte: 1 Mill.
Mann; Verteidigungsbudget: 13,8
Milliarden DM.

Der groBte Teil der franzosischen
Armee ist in Algerien eingesetzt.
2 Divisionen stehen der NATO
zur Verfiigung.

4 Flugzeugtriger (plus 2 Flug-
zeugtrager und 1 Hubschrauber-
trager im Bau), 2 Schlachtschiffe,
6 Kreuzer, 92 Zerstorer und Fre-
gatten, 18 U-Boote (plus 14 im
Bau), 160 kleinere Einheiten.

Einige Staffeln «Mystéres 4» und
F 86 liegen in Deutschland, ebenso
wie eine grofe Zahl (geheim) von
Jagd- und Kampfstaffeln, die im
Ml(ljttevland Frankreich stationiert
sind.

Allgemeines:

Heer:

Marine:

Luftwaffe:

Allein ist man tapfer lediglich aus Pflicht,
und das fillt schwer. In Gemeinschaft aber
macht sich der Stolz bemerkbar, und die
Tapferkeit wird leichter.

567



	Militärdepartement und Militärverwaltung

